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Besprechungen und Anzeigen

Spaight, J. M. : Tlie Atomic Problem. London 1948, Arthur
Barron Ltd., 53 S.

Der bekannte englische Sachverständige für Luftkriegsrecht,
J. M. Spaight, vertritt in der neuen kleinen Schrift über das
Atombombenproblem im Gegensatz zu der heute herrschenden
Meinung den Standpunkt, daß die Verwendung der Atombombe
bereits nach geltendem Völkerrecht unerlaubt sei.

Die Atombombe sei ihrer Natur nach eine psychologische
Waffe (S. 21) und eine Terrorwaffe (S. 22), die eine unterschiedslose

Zerstörung («indiscriminate destruction») bewirke, und zwar
eine unterschiedslose Zerstörung in unvergleichlich größerem
Umfange als das sogenannte Flächenbombardement, das in den Jahren

1942—1945 in Übung gekommen sei und die äußerste Grenze
des Erlaubten bilde, über die hinaus ein Recht zu Bombardierungen

nicht erblickt werden könne, ohne gegen das Völkerrecht zu
verstoßen (S. VII).

Durch die bei der Explosion frei werdenden Gammastrahlen
führe die Atombombe ferner bei ihren Opfern einen langsamen
Foltertod herbei (S. 23); die Verwendung widerspreche daher der
Bestimmung der Haager Landkriegsordnung (Art. 23e), welche
den « Gebrauch von Waffen, Geschossen und Stoffen verbiete, die
geeignet sind, unnötige Leiden zu verursachen».

Der Atombombenkrieg bilde endlich ein Analogon zum
chemischen Gas- und Bakterienkrieg; er verstoße infolgedessen
insbesondere gegen das Genfer Abkommen von 1925 betreffend das
Verbot des Gas- und Bakterienkriegs einschließlich ähnlicher
Verfahren sarten.

Die Vereinigten Staaten von Amerika hätten allerdings das
Genfer Protokoll von 1925 nicht ratifiziert. Es sei daher als erster
Schritt ihr Beitritt zum Genfer Protokoll zu fordern (S. 28, 53).
Ber nächste Schritt müsse eine Zusatzbestimmung zum Genfer
Protokoll sein, welches seine Anwendung auf die Atombombe
ausdrücklich außer Zweifel stelle (S. 28). Da die Atombombe weiterhin

aber mehr als ein bloßes Verbot benötige, empfiehlt Spaight
(S. 50, 53), daß die Großmächte sowie die übrigen Mächte, die dazu

bereit seien, sich verpflichten, gegen jeden Kriegführenden, der
den Atombombenkrieg beginne, in gleicherweise mit Vergeltungsmaßnahmen

vorzugehen. Die Erfüllung dieser Forderungen
bezeichnet Spaight (S. 53) als dringlich («short term programm»).
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Dagegen glaubt Spaight (S. 43 ff., 53), daß das Problem eines
Verbots der Herstellung und Aufspeicherung der Atombomben
einem «long term programm» vorbehalten bleiben könne; denn
die Lösung dieses Problems erfordere Zeit; insbesondere würde
eine umfassende Kontrolle des gesamten Herstellungsprozesses
der Atombombe weitgehende Eingriffe einer internationalen
Kontrollbehörde in die internen Angelegenheiten der Staaten erfordern
(S. 47/48), denen sich jedoch bisher die Sowjetunion widersetze.
Auch sei zu beachten, daß die Herstellung und Aufspeicherung
von Gas- und Bakterienwaffen niemals einem völkerrechtlichen
Verbot unterworfen worden seien, obgleich sie in ihrer Wirkung
ebenso gefährlich sein könnten wie die Atombombe (S. 43, 48/49).

So einleuchtend die Ausführungen von Spaight über ein
bereits bestehendes völkerrechtliches Verbot der Benutzung der
Atombombe sein mögen, so dürften jedoch lediglich Darlegungen
der Rechtswissenschaft über das Vorhandensein eines solchen Verbots

weder bei dergroßen Masse des Publikums noch bei den
verantwortlichen Staatsmännern die Überzeugung hervorrufen, daß nun
bereits ein wirksamer Schutz gegen die Atombombe gefunden sei.

Die Atombombe dürfte dagegen, wie dies auch die Ansicht
von Spaight ist (S. 50),vielleicht aus einem ganz anderen Grunde
in einem zukünf tigen Kriege nicht zur Verwendung kommen, und
zwar aus dem gleichen Grunde, der im zweiten Weltkriege die
Anwendung der Gas- und Bakterienwaffe verhindert hat, nämlich
aus Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen. Dies wird man insbesondere

vielleicht für den Fall annehmen können, daß die Atombombe
bis dahin allen Kriegführenden zugänglich geworden sein sollte.

Es ist zu wünschen, daß sich die Hoffnungen auf Nichtverwen-
dung der Atombombe erfüllen und die zukünftige Kriegführung
dadurch dem allgemeinen Empfinden der Menschheit Bechnung
trägt, daß auch Kriegshandlungen dem Humanitäts- und
Kulturstandpunkt nicht völlig widersprechen dürfen.

Dr. Alex Meyer, Zürich.

Grandes figures et grandes œuvres juridiques. Mémoires publiés
par la Faculté de Droit de Genève, N° 6, Genève 1948 (Librairie
de l'Université Georg & Cie). 210 p.

Die Juristenfakultät der Universität Genf hat den glücklichen
Versuch gewagt, eine Sammlung von Werken über das Recht
herauszugeben, die Zeugnis ablegen soll vom hohen Stand derWissen-
schaftspflege an dieser Hochschule. Ein kurzer Überblick soll
davon eine Vorstellung vermitteln.

Als Eingang der wertvollen Sammlung erscheint eine
historische Studie des Graezisten Prof. Victor Martin über « Solon
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et l'esprit de sa législation (650—558 avant Jésus-Christ)»;
sorgfältig werden die erhaltenen Fragmente über das attische Recht
zusammengestellt und versucht, ein Gesamtbild dieses Rechtskreises

zu geben, vor allem die Härte, Arroganz und Maßlosigkeit
und ihre Folgen. Die Schuldentilgung wird mit Recht ein
revolutionärer Akt genannt.

Prof. Erich-Hans Kaden behandelt unter dem Titel « Justi-
nien législateur (527—565)» die Neuerungen, die Kaiser Justinian
eingeführt hat. Die Vorgeschichte seit Kaiser Theodosius wird dabei

allerdings bloß kurz berührt.
Ins Mittelalter stößt dann Prof. W. A. Liebeskind vor mit

seiner Retrachtung über «Marsilius de Padoue et son Defensor
pacis (f en 1324)». Dieses Werk war ein Hauptwerk seiner
Zeit, und zahlreiche Fäden lassen sich von da in die Neuzeit spinnen.

Marsilius stellt seine Thesen auf über die Kirchenfeindlichkeit
des Verfassers und ihre historischen Hintergründe.

Prof. Maurice B our quin sucht die Frage zu beantworten,
« Grotius est-il le père du droit des gens (1583—1645)». Natürlich
wird die gestellte Frage nicht rundweg bejaht, sondern es wird das
vorgrotiusische Völkerrecht aus seinen Verstecken hervorgekratzt.
Das Ergebnis der dahin zielenden Remühungen ist nicht glänzend,
der Ruhm des Grotius wird also nicht geschmälert.

Prof. Jean Graven untersucht eingehend die interessante
Frage, inwieweit «Beccaria et l'avènement du droit pénal
moderne (1738—1794)» gerechtfertigt war, und stellt das damalige
Zeitgeschehen in den allgemeinen Zusammenhang ein. Wichtig ist
die Gegenüberstellung des alten, auch altmodischen Strafrechts
und des modernen, das im Laufe des Aufklärungszeitalters an
seine Stelle trat; Beccarias Buch über «Die Delikte und die Strafen»

(1764) war ein Markstein in dieser Entwicklung, und damit
begann auch in der Schweiz das moderne Strafrecht.

An letzter Stelle steht die Studie von Prof. Walter Jung über
«Eugène Huber et l'esprit du Code civil Suisse (1849—1923)» mit
einem Verzeichnis der dabei benützten Schriften und der wichtigsten

Schriften Eugen Hubers.

Nuova Rivista di Dirilto Commerciale, ïlirillo dell'Economia,
Diritlo sociale, pubblicata da Lorenzo Mossa (prof., Pisa). Primo
volume. (Nistri Lischi, editore, Pisa, 1948.)

Diese neue Zeitschrift (bzw. alte Zeitschrift in neuem
Gewände) enthält wertvolle Beiträge, die auch in der Schweiz Interesse

finden werden. Wir nennen als Beginn die Abhandlungen von
Prof. Mario Casanova (Genova): Autonomia ed ordinamenti de
nuova diritto commerciale; Lorenzo Mossa: Limiti alla circolabi-
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lità delle azione; Prof. G. Ferri: II diritto del'usufruttuario sulle
azione optate; Prof. A. Tunc. (Grenoble): Distinzione dcllc obli-
gazione di risultato e delle obligazione di diligenza; Bundesrichter

W. Schönenberger: Le modificazione degli Statute delle fon-
dazione di previdenza per il personale secondo il diritto svizzero
und andere mehr. Das Interesse der Schweiz beansprucht vor
allem die Darstellung des bekannten Buches « Schweizer Juristen der
letzten hundert Jahre», das hier mit großer Sachkenntnis von
Lorenzo Mossa rezensiert und mit wertvollen Zutaten bereichert
wird (S. 181—190); wir stellen bloß fest, daß dieser Rezensent ein
genauer Kenner und ein treuer Freund der Schweiz ist, der hier
von einem überlegenen Standpunkt uns wertvolle Winke gibt. Es
ist sehr verdienstlich von Lorenzo Mossa, daß er sich die Mühe
genommen hat, uns sein Urteil über das schweizerische Recht und
seine Geschichte zu verraten; denn auf diesem Wege gelingt es
aufs beste, daß eine solche Zeitschrift der allseitigen Aussprache
und Kritik dient und das beidseitige wissenschaftliche Leben
befruchtet und anregt. Der berühmte Handelsrechtler, der Mossa ist,
hat sich dadurch hohe Verdienste auch um unser Land erworben.
Mit sichtlichem Wohlgefallen fällt Mossa sein Urteil über
schweizerische Rechtseinrichtungen. Aber auch seine Kritik an den
anderen Rechten ist für uns wertvoll und anregend und wird mit
Dank angehört und entgegengenommen. Die vorliegende erste und
zweite Nummer der «Nuova Rivista» enthält des ferneren noch
teilweise hochwillkommene Beiträge unter den Titeln «Giornale»,
«Rassegna» und «Giurisprudenza», weitere Beweise dafür, daß
Italien bestrebt ist, wiederum an der internationalen gelehrten
Diskussion der Entwicklung der Rechtswissenschaft teilzunehmen,

wozu dieses Volk in hohem Grade sich als befähigt erweist.
Unter der Leitung von Prof. Lorenzo Mossa kann man hierin nur
Gutes erwarten. Man gewinnt hier mit Zuversicht den Eindruck,
daß aus diesen Ruinen neuesLeben erblüht. Bestellungen auf diese
Zeitschrift werden beim Verlag in Pisa entgegengenommen.
Abonnemente auf den ersten Band werden erbeten an ebendenselben
und kosten 5000 Lire italiane oder fürs Ausland 10 Dollar U SA.
oder für die Schweiz den entsprechenden Betrag, einzahlbar beim
Schweizerischen Bankverein in Zürich (auf dessen Conto aperto).

Kunst und Recht. Festgabe für Hans Felir. (Band 1 der Arbeiten

zur Rechtssoziologie und Rechtsgeschichte; herausgegeben
von Franz Reverie und Karl Siegfried Rader, Freiburg i. Br.)
Karlsruhe 1948 (Verlag C. F. Müller). 235 S.

Es ist ein ehrendes Anzeichen, daß diese Gedenkschrift
überhau])!, herauskommen konnte; sie ehrt in erster Linie die mutigen
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Verfasser, Herausgeber und den Verleger, zumal man weiß, daß
sie nicht ohne größte Entbehrungen und Opfer zustande kommen
konnte. Wir müssen uns hier auf den juristischen Gehalt beschränken,

obwohl auch das Nichtjuristische allen Rühmens wert wäre.
Mehrere Beiträge berühren auch unser schweizerisches Vaterland;
man freut sich, daß der aus dieser Festgabe wehende Geist dem
schweizerischen Gedankengut nicht bloß benachbart, sondern aufs
engste verwandt ist. Das gilt vor allem von den beiden Herausgebern,

die altbewährte Freunde unseres Landes sind : Franz Beyerle
und Karl S. Bader (beide in Freiburg i. Br.).

Den Reigen eröffnet Prof. Karl S. Bader mit einer allgemeinen

Betrachtung « Gesunkenes Rechtsgut», worin er die
Strukturwandlungen allgemeiner Begriffe und rechtlicher Erscheinungen
betrachtet, wie den Zweikampf, die Wappen, die Huldigung, die
Bannung der Felder und anderes.

Franz Beyerle geht den Spuren des «armen Heinrich» in den
Dichtungen Hartmanns von Au nach und bringt dabei auf Grund
von Zeugnissen über das mittelalterliche Ständerecht neue
Erkenntnisse. Vor allem stößt er die bisherige Auffassung über den
vermutlichen Herkunftsort Hartmanns (in Oberau am Neckar)
um und gibt zu erwägen, ob statt dessen Eglis-au oder Reichen-au
(beide am Rhein) in Betracht gezogen werden könnten ; er stützt
seine Angaben mit geistesgeschichtlichen Belegen über religiöse
Umstellungen und standesgeschichtliche Erkenntnisse, die
Hartmann ebenfalls an einen Ort, der am Rheine liegt, verweisen (und
den dortigen Herren von Tengen zugehörte).

Hermann Blaese betrachtet Friedrich Schillers « Staats-und
Rechtsdenken » und weist dabei auf den Einfluß des neueren
Naturrechts in Schillers Dichtungen hin.

Otto Gönnenwein widmet seine Untersuchung den «Anfängen

des kommunalen Baurechts» und weist auf die zahlreichen
baurechtlichen Beziehungen in den späteren Rechtsbüchern, auch
in Basel und Bern, hin.

Eberhard Freiherr von Künsberg (der 1946 verstorbene
Germanist) bringt in seinem Stockholmer Vortrag von 1939 die
Bedeutung alter Rechtsdenkmäler unter der Bezeichnung
«Vergleichende Rechtsarchäologie» wieder.

Zur Literatur wären zu zählen die Abhandlungen von Eugen
Wohlhaupter (f 1946) über «Gottfried Keller als Dichterjurist»,

worin der Verfasser sich über eine umfassende Literaturkenntnis

ausweist, und endlich Thomas Würtenberger, der
unter dem Titel «Recht und Gerechtigkeit in der Kunst Albrecht
Dürers» die Spuren dieses Künstlers in dessen Werken, wie die
«Verleumdung des Apollos», die « Gerechtigkeit Trajans», im «Ur-
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teil Salomonis», in «Ritter, Tod und Teufel» und anderen Darstellungen

nachzuweisen sucht.
So gewinnt man den überraschenden Eindruck, daß im

Südwesten Deutschlands, trotz schwerster Hemmnisse und
Unterdrückungen, das geistige Leben sich nicht ausrotten läßt.

Cooper, John C. The Riplil to fly. A Study in Air Power.
Henry Holt and Company, New York 1947, 270 S.; Footnotes,
Bibliography, Apendixes, Index S. 271— 380.

Das Buch behandelt teils luftpolitische, teils luftrechtliche
Fragen. Der Verfasser beschäftigt sich zunächst eingehend mit der
Luftpolitik von Versailles, die er für verfehlt hält, allerdings nicht
etwa in dem Sinne, daß er die Luftfahrtbestimmungen des Ver-
sailler Vertrages (Art. 198 ff., 313 ff.) für zu hart hielte, wie dies
wohl heute überwiegend in der Weltmeinung der Fall sein dürfte;
er gibt im Gegenteil im Kapitel 4 seinem Bedauern darüber
Ausdruck, daß der Versailler Vertrag Deutschland schon ab 1. Januar
1923 wieder die volle Kontrolle über sein Lufthoheitsgebiet gegenüber

der in- und ausländischen Zivilluftfahrt zuerkannt habe (Art.
313, 320) und in ihm keine Beschränkung der deutschen
Zivilluftfahrt enthalten gewesen sei.

Der Verfasser teilt hierbei interessanterweise — und weiteren
Kreisen wohl unbekannt — mit, daß diese Regelung, die nach seiner

Ansicht den Ausbruch des zweiten Weltkrieges begünstigt
habe, entgegen den von der Luftfahrtkommission des
Friedensvertrages vorgeschlagenen schärferen Formulierungen des
Versailler Vertrages, auf Wünsche des Präsidenten Wilson und des

amerikanischen Staatssekretärs Lansing zurückzuführen ist.
Der Verfasser warnt weiterhin, die in Versailles begangenen

luftpolitischen Fehler gegenüber den Besiegten des zweiten
Weltkriegs (Deutschland und Japan) zu wiederholen. Er schreibt (S. 49):
«Wenn die Luftmacht der Achse ebenso wieder aufleben würde,
wie dies die deutsche Luftmacht nach dem ersten Weltkrieg getan
habe, so wäre der zweite Weltkrieg vergeblich ausgefochten worden.

Die Geschichte habe die fatale Eigentümlichkeit, sich zu
wiederholen.»

Er prägt außerdem den Satz (S. 36): «Die Kontrolle des
Luftraums über Deutschland und über Japan könnte entscheiden
(«may determine»), ob ein dritter Weltkrieg stattfinden wird oder
nicht. »

Es erscheint meines Erachtens bedenklich, die Zukunft im
wesentlichen aus der Vergangenheit beurteilen zu wollen. In dieser
Hinsicht hat der bekannte Diplomat und Schriftsteller Harald
Nicolson in seinem Buch «The Congress of Vienna. A Study in



Besprechungen und Anzeigen. 315

Allied Unity 1812—1822» meines Erachtens zutreffend bemerkt
(S. 55)»: «Die Gedankenverwirrung, welche die Beratungen der
Koalition von 1813 und 1814 beherrschte, ist bezeichnend für die
Versuchung oder das Mißgeschick, das Friedensmacher nach
einem siegreichen Krieg gegen einen Angreifer immer zu befallen
scheint. Es ist vielleicht unvermeidlich, daß sie für die Sicherheit
Bestimmungen in Aussicht nehmen, nicht gegen das, was sich in
Zukunft ereignen kann, sondern gegen das, was sich in der
unmittelbaren Vergangenheit ereignet hat und Vorsichtsmaßnahmen

im Hinblick auf den gerade beendeten Krieg fassen, statt
im Hinblick auf den nächsten Krieg, der mit ganz anderen
Waffen geführt, mit völlig abweichenden Methoden betrieben
wird...» und, wie man hinzusetzen könnte, oft auch mit anderen
Gegnern ausgefochten werden muß.

Über die schon auf der Abrüstungskonferenz 1932 erörterte
Streitfrage, ob die Handelsluftfahrzeuge als «potentiel de guerre»
anders bewertet werden müßten als die sonstigen Verkehrsmittel,
oder ob sie, wie dies unter anderen auch Präsident Wilson und
Staatssekretär Lansing auf der Friedenskonferenz 1919 meinten
(vgl. S. 58, 64), den älteren Verkehrsmitteln gleichzustellen seien,
dürfte auch heute noch keine Übereinstimmung bestehen.

Das wichtigste Mittel zur Gewinnung des Friedens
besteht im übrigen bekanntlich nicht in mehr oder minder zu
umgehenden Rüstungsverboten, sondern darin, die Feindgefühle des
Besiegten zu beseitigen, wie dies unter anderen Großbritannien
in manchen Kolonialkriegen gelungen ist.

In den vorwiegend luf t rechtlich en Kapiteln 7 und 8 gibt
der Verfasser unter anderem (S. 122 ff.) unter vergleichsweiser
Heranziehung der Regeln des Seerechts über den grundsätzlich
freien Zugang zu den Seehäfen eine ausgezeichnete historische
Darstellung der Entstehung des bis jetzt in allen Luftfahrtabkommen

verankerten Grundsatzes, daß Betrieb und Einrichtung
regelmäßiger Luftverkehrslinien der vorherigen Genehmigung
des Einflugstaates bedürfen.

Gegenüber der oft erhobenen, übertriebenen Behauptung, daß
eine gedeihliche Entwicklung des internationalen Luftlinienverkehrs

durch das für ihn vorgesehene Genehmigungsverfahren
verhindert würde, stellt der Verfasser mit Recht fest (S. 152 ff.), daß
Lrotz der Belastungen und Schwierigkeiten, die unzweifelhaft für
den internationalen regelmäßigen Luftlinienverkehr im Einzelfall
durch die erwähnte Regelung entstehen könnten, «zukünftige
Geschichtsschreiber die zwanzig Jahre zwischen der Pariser
Friedenskonferenz von 1919 und dem Ausbruch des zweiten
Weltkriegs im Jahre 1939 als die große Pionierperiode ("the great

Zeitschrift für Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 67. 24
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pioneering period") in der Entwicklung der Handelsluftfahrt
anerkennen werden».

In den letzten Kapiteln seines Buches (Kap. 9,10 und 11)
analysiert der Verfasser die Luftmachtstellungen der Sowjetunion
(S. 197 ff.), des Britischen Empires und Westeuropas (S. 222 ff.)
sowie der amerikanischen Staaten und des Pazifiks (S. 244). Diesen

Ausführungen sind dreizehn höchst interessante Karten
beigefügt; sie dienen, außer der Karte Nr. 13, welche sich mit den
vermutlichen Wirkungen eines Atombombenangriffes auf das
Gebiet von Los Angeles befaßt, der Festlegung der vom Verfasser
(S. 201) als «air penetration» bezeichneten geographischen
Luftmachtstellung der verschiedenen Staaten, das heißt der Bestimmung

der Punkte, die ein brauchbares Luftfahrzeug mit normaler
Beladung von einer nationalen Basis aus im Nonstopflug erreichen
kann.

Das Buch, das in klarer Sprache spannend geschrieben ist, ist
trotz dieser Vorbehalte, die, wie dargelegt, meines Erachtens zu
manchen Ausführungen gemacht werden müssen, als eine wertvolle

Bereicherung der Luftfahrt- und Luftrechtsliteratur zu
bezeichnen. Seine Lektüre kann weitesten Kreisen empfohlen werden.

Dr. Alex Meyer, Zürich.

Tsehudi, Hans Peter, Die Ferien im Schweizerischen Arbeitsrecht.

Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Heft 24, 1948,
Helbing & Lichtenhahn, 295 Seiten. Fr. 12.—.

Mit dieser vorzüglichen, allseitig orientierenden Publikation
hat Tsehudi, der als der beste Kenner der Materie in der Schweiz
bezeichnet werden darf, eine sowohl für die Spezialisten des
Arbeitsrechts als auch für den Theoretiker und Praktiker wertvolle

Zusammenfassung und Übersicht geschaffen. Die Arbeit
geht mit aller wünschenswerten Sorgfalt auf die Einzelheiten des
Ferienrechts ein und behandelt die Probleme durchweg mit einem
wohlabgewogenen, überzeugenden Urteil. Der besondere Wert
der Arbeit liegt darin, daß Tsehudi seine Studie in den Rahmen
einer klaren arbeitsrechtlichen Erkenntnis einbaut, die ihren
besonderen Wert dadurch gewinnt, daß der Verfasser die Vorzüge
des erfahrenen Praktikers mit dem Standpunkt rechtstheoretischer

Betrachtung zu vereinen weiß, wobei auch überall ein
sicheres Verständnis für unsere speziellen schweizerischen
Verhältnisse hervortritt. Praktisch interessant ist die überzeugende
Hervorhebung der Notwendigkeit einer öffentlich-rechtlichen
Ausgestaltung des Ferienrechts und die durchaus originelle
Diskussion der Problematik des heutigen verfassungsrechtlichen
Zustandes in bezug auf die Abgrenzung und Ausscheidung der
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kantonalen Kompetenzen. Diese Diskussion bildet eine wertvolle
Portsetzung der Fragestellung, wie wir sie aus dem 1946 erschienenen

Arbeitsrecht Schweingrubers kennen. Tschudi würdigt
zutreffend die Vorteile und Grenzen der kantonalen Normalarbeitsverträge

und gibt eine ausgezeichnete, in dieser Klarheit bisher
noch nicht erreichte Anschauung über das Ineinandergreifen des
öffentlichen Rechts, des privaten Dienstvertragsrechts und des

Kollektivrechts, speziell auf dem Gebiet der Ferien. Überzeugend
ist die Wünschbarkeit der Heranziehung der Berufsverbände bei
der Ausgestaltung öffentlichen Arbeitsschutzrechts dargetan.
Auf dem Gebiet des Ferienrechts wird dies insbesondere am
Beispiel des revidierten baselstädtischen Feriengesetzes vom 12.
Februar 1948 demonstriert. Tschudi vergißt über der Anerkennung
der Vorteile der elastischen, beruflich angepaßten Sonderregelungen

nicht die Notwendigkeit einer sicheren allgemeinen Grundlegung

durch das öffentlich-rechtliche Gesetz. Er ist sich überdies

auch der Problematik bewußt, die in der Herübernahme
kollektiv-rechtlicher Regelungen ins öffentliche Recht liegt; er
zeigt die Gefahren, die hier für die Freiheit der Verbände, für
die Rechtsgleichheit und für die Aufrechterhaltung einer gesunden

Demokratie bestehen. Kantonale Lösungen auf diesem Gebiet
werden einläßlich diskutiert und dabei ihr gelegentlich etwas
allzu experimenteller Charakter zutreffend erkannt, so zum
Beispiel beim waadtländischen Gesetz vom 20. Dezember 1944 und
dem dazugehörenden Verordnungsrecht. Wörtlich und im Sinne
einer restlosen Übereinstimmung mit meiner eigenen Konzeption
des Arbeitsrechts möchte ich folgende beherzigenswerte Sätze
Tschudis zitieren:

«Vor allem aber ist die Grundlage des ganzen Arbeitsrechts
freiheitlich und muß auch so bleiben. Die Frage, ob ein Arbeitgeber

einen bestimmten Arbeitnehmer einstellt und ob dieser
in einen bestimmten Betrieb eintritt, m-uß dem freien Entscheid
der Betroffenen überlassen bleiben. Der Abschluß des
Dienstvertrages darf keinem Zwang unterliegen. Es soll kein
Unternehmer genötigt werden, einen Dienstpflichtigen in seinen Betrieb
aufzunehmen, der ihm nicht paßt, und für den Arbeitnehmer muß
die Freiheit der Wahl des Berufes und des Arbeitsplatzes gewahrt
Werden. Auch diejenigen Kreise unseres Volkes, welche
weitgehende Eingriffe des Staates in das Arbeitsverhältnis durch
öffentlich-rechtliche Normen befürworten, halten mit
Entschiedenheit am Prinzip der Freiheit des Arbeitnehmers hinsichtlich

des Abschlusses eines Dienstvertrages fest.» (Seite 214.)
Dem Buch ist ein Inhaltsverzeichnis vorausgeschickt. Der erste

Abschnitt behandelt den Begriff der Ferien, der zweite die Ent-
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wicklung der Arbeitnehmerferien in der Schweiz, der dritte die
Kompetenz zum Erlaß von Ferienvorschriften, der vierte die
Ferien im öffentlichen Recht, der fünfte die Ferien im Privatrecht,

der sechste das Verhältnis des öffentlich-rechtlichen zur
privatrechtlichen Feriengebung, der siebente Betrachtungen
de lege ferenda.

Diese zuletzt genannten Betrachtungen seien dem Leser, speziell

dem Praktiker, besonders zum Studium empfohlen. Sie
können meines Frachtens restlos berücksichtigt werden beim
Ausbau unseres Ferienrechts, und es ist zu hoffen, daß diese
knappe, sachverständige Darlegung ihre Wirkung nicht
verfehlen wird. Tschudi hebt die Notwendigkeit eines eidgenössischen
öffentlich-rechtlichen Ferienrechts für alle Arbeitnehmerkategorien

hervor, er verlangt für die Kantone das Reservat bleibender

Kompetenzen, postuliert den Einbau des kollektiven Arbeitsrechts

in das kommende Ferienrecht, betont die speziellen
Erfordernisse für gesundheitsgefährliche, besonders anstrengende
Dienste und für die Jugendlichen und empfiehlt eine einigermaßen
einläßliche Regelung nebst einem wirksamen Vollzug auf der
Basis eines FerienVerzeichnisses in allen erfaßten Betrieben.

Arnold Gysin.
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